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A

Mitteilungen an die Mitglieder

Finanzierlingsverfahren bei Pensionskassen

Vorwort

Die Arbeitsgruppe «Personalversicherung» der Vereinigung
schweizerischer Versicherungsmathematiker, der rund SO Mitglieder
angehören, hat in den letzten drei Jahren die Frage «Finanzierungs-
verfahren bei Pensionskassen» eingehend geprüft und dem Vorstand
Bericht erstattet.

Auf Grund zahlreicher Beratungen in vier Regionalgruppen liegt
ein Dokument vor, das die beiden Kapitel «Grundlegende Übersicht
über die Finanzierungsverfahren» und «Eignung der einzelnen Verfall-
reu - Grenzen ihrer Anwendungsbereiche » umfasst. Das Dokument
hat die Zustimmung aller Beteiligten gefunden; es handelt sich um ein
Gemeinschaftswerk.

In einem dritten Kapitel, das gegenwärtig in der Arbeitsgruppe be-

sprachen wird, soll das Thema «Aufgabe und Verantwortung des versi-

cherungsmathematischen Experten» behandelt werden. Ferner werden
in diesem Zusammenhange die von der Vereinigung schweizerischer Ver-

Sicherungsmathematiker im Jahre 1943 aufgestellten und seit dem Jahre
1949 unverändert gebliebenen «Richtlinien für die versicherungstechni-
sehe Prüfung von Pensions- und Sterbekassen» zu überarbeiten sein.

Nach Abschluss dieser Studien wird auch hierüber orientiert werden.
Der vorliegende Bericht richtet sich in erster Linie an Fachleute; er

dürfte aber auch für andere Kreise, insbesondere für Kassenverwalter,
wertvoll sein. Um der Gefahr unrichtiger Auslegung zu begegnen, sei

jedoch darauf aufmerksam gemacht, class das Dokument stets als Ganzes

gewürdigt werden muss; einzelne aus dem Zusammenhange herausgeris-
sene Sätze führen bekanntlich leicht zu einer unrichtigen Interpretation
der betreffenden Aussage. Ferner sei darauf hingewiesen, dass im Bericht
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die Frage der Finanzierung vor allem im Hinblick auf eine voll ausge-
baute Pensionskasse mit Rentenleistungen behandelt wird. Die Ergeb-
nisse lassen sich aber ohne Schwierigkeiten sinngemäss auf Versiehe-

rungseinrichtungen mit Kapitalleistungen übertragen.
Einige grundlegende Erkenntnisse des Berichtes seien stichwortar-

tig zusammengefasst :

1. Sind die Versicherungsleistungen durch Gesetz, Statuten, Regle-
ment oder Vertrag festgelegt, so sind auch die zu finanzierenden
Versicherungskosten gegebene Grössen.

2. Die massgebenden Kriterien für die Wahl des Finanzierungsverfah-
rens sind nicht nur mathematischer Art, sondern es handelt sich
dabei vor allem um Überlegungen wirtschaftlicher, finanztechni-
scher, sozialer, psychologischer und bisweilen auch politischer
Natur.

3. Bei der Wahl des Finanzierungsverfahrens handelt es sich nicht um
die Frage nach einem möglichst «preisgünstigen» System, sondern

um die Frage einer möglichst gerechten Verteilung der gegebenen

Versicherungskosten auf die Prämienzahler und über die Zeit. Die
entscheidende Frage lautet : Wer zahlt wann wieviel '?

4. Bei der Wahl eines Finanzierungsverfahrens sind die entsprechen-
den Eigenschaften zu berücksichtigen.
Das Anwartschaftsdeckungsverfahren hat den grossen Vorteil, dass

der Prämiensatz unabhängig ist von Bestandesänderungen. Bei

Lohnerhöhungen hingegen sind besondere Einlagen zur Ergänzung
des Deckungskapitals notwendig.
Andererseits ist beim reinen Umlageverfahren der Beitragssatz un-
abhängig von Lohnerhöhungen ; Abnahmen des Bestandes der ver-
sicherten Aktiven oder von dessen Lohnsumme jedoch haben

Beitragserhöhungen zur Folge. Deshalb ist die Anwendung des

UmlageVerfahrens an die Voraussetzung der «Perennität», d.h. der
dauernden Erneuerung und damit Erhaltung des aktiven Ver-
sichertenbestandes, gebunden.
In der Praxis stellt sich bisweilen das Problem, ein geeignetes Zwi-
schenverfahren zu finden, so etwa bei der Gründung neuer Kassen.

Sofern jedoch die Anwendung des reinen Umlageverfahrens oder
eines Zwischenverfahrens erwogen wird, so sind an die Yorausset-

zung der Perennität strenge Anforderungen zu stellen.
Der Forstand
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